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Aufgabenbereich im Bezirk auf, leiten die ihnen un
terstellten Ämter und die Betriebsschulen der Bezirks
direktionen an, kontrollieren deren Tätigkeit und sind 
für die Planerfüllung ihres Bezirkes verantwortlich.

(4) Die technisch-ökonomischen Räte der Bezirks
direktionen sind beratende Organe der Leiter der 
Bezirksdirektionen. Sie setzen sich aus Mitgliedern der 
Ständigen Produktionsberatungen, hervorragenden Ar
beitern, Neuerern, Technikern, Ingenieuren, Ökonomen 
und Wissenschaftlern des Pnst- und Fernmeldewesens 
zusammen. Die Mitglieder der technisch-ökonomischen 
Räte werden von den Leitern der Bezirksdirektionen 
im Einvernehmen mit der Industriegewerkschaft Trans
port- und Nachrichtenwesen ernannt. Die Leiter der 
Bezirksdirektionen erlassen für die Tätigkeit der tech
nisch-ökonomischen Räte eine Verfahrensordnung.
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§ 8

Ämter der Deutschen Post
(1) Zur Lösung der Aufgaben der Deutschen Post ist 

ein umfassendes Netz von Ämtern und Dienststellen 
erforderlich. Die Ämter und Dienststellen haben bei der 
Durchführung des Post- und Fernmeldeverkehrs eng 
zusammenzuwirken.

(2) Die Ämter der Deutschen Post werden nach ihrer 
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit unterschieden 
und sind entsprechend ihrer Aufgabenstellung dem Mi
nisterium für Post- und Fernmeldewesen oder den 
Bezirksdirektionen unterstellt.

(3) Die Ämter der Deutschen Post sind in der An
lage verzeichnet.

§9
Aufgaben der Ämter

(1) Den Ämtern obliegen die im § 2 dieses Statuts ge
nannten Aufgaben. Die Aufgaben sind in der Ordnung 
über die Aufgaben und die Arbeitsweise der den Be
zirksdirektionen unterstellten Ämter, in der Ordnung 
über die Aufgaben und die Arbeitsweise der Funkäm
ter und in der Ordnung über die Aufgaben und die Ar
beitsweise der zentralen Ämter zu konkretisieren.

(2) Die Ämter haben die ihnen zur Verfügung ste
henden Fonds mit höchstem ökonomischen Nutzeffekt 
einzusetzen. Sie wirken bei der Planvorbereitung mit, 
stellen auf der Grundlage der von übergeordneten 
Organen erteilten Kennziffern unter breiter Mitwirkung 
der Werktätigen Betriebspläne auf und sichern deren 
Erfüllung. Sie leiten die ihnen nachgeordneten Dienst
stellen an und kontrollieren deren Tätigkeit.

(3) Die zentralen Ämter tragen mit der Erfüllung 
der ihnen übertragenen zentralen Aufgaben zur Durch
führung des Post- und Fernmeldeverkehrs, zur plan
mäßigen Entwicklung des Post- und Fernmeldewesens 
und zur Gewährleistung der Einheitlichkeit der Ar
beitsweise bei der Deutschen Post bei.

(4) Bei den zentralen Ämtern kann zur Beratung des 
Leiters ein wissenschaftlich-technischer Rat gebildet 
werden, dessen Mitglieder vom Minister oder einem 
seiner Stellvertreter ernannt werden. Für den wissen
schaftlich-technischen Rat hat der Leiter des zentralen 
Amtes eine Verfahrensordnung zu erlassen.

(5) Das Institut für Post- und fernmeldewesen ist 
das wissenschaftlich-technische Zentrum für das Post- 
und Zeitungswesen sowie das Fernsprech- und Fern
schreibwesen der Deutschen Post.

(6) Das Rundfunk- und Fernsehtechnische Zentralamt 
ist das wissenschaftlich-technische Zentrum für das 
Funkwesen der Deutschen Post.

(7) Das Institut für Post- und Fernmeldewesen und 
das Rundfunk- und Fernsehtechnische Zentralamt sind 
berechtigt, Mitteilungen oder Informalionshefte heraus
zugeben.

§10
Schulen

Die zentralen Betriebsschulen und die Betriebsschu
len der Bezirksdirektionen sind staatliche Bildungsein
richtungen für die Berufsausbildung und für die Er
wachsenenqualifizierung für das Post- und Fernmelde
wesen. Die Aufgaben dieser Schulen werden in Ord
nungen über die Aufgaben und die Arbeitsweise der 
Schulen festgelegt.

§ И
Berufung und Abberufung

(1) Die Leiter der Bezirksdirektionen, die Leiter der 
Ämter, die Leiter der zentralen Betriebsschulen und 
die Direktoren der Betriebsschulen der Bezirksdirektio
nen werden in das Arbeitsrechtsverhältnis mit der 
Deutschen Post berufen. Andere Mitarbeiter der Deut
schen Post werden berufen, wenn es gesetzliche Be
stimmungen vorschreiben. Diese Arbeitsrechtsverhält
nisse enden mit der Abberufung.

(2) Für das Verfahren der Berufung und Abberufung 
gelten die arbeitsrechtlichen Bestimmungen.

(3) Für die Berufung und Abberufung gind zuständig:
1. der Minister für Post- und Fernmeldewesen für die 

Leiter der Bezirksdirektionen, den Leiter des In
stituts für Post- und Fernmeldewesen und den Lei
ter des Rundfunk- und Fernsehlechnischen Zentral
amtes,

2. die Stellvertreter des Ministers für die Leiter der 
ihnen unterstellten Ämter ihres Aufgabenbereiches 
sowie die Leiter der zentralen Betriebsschulen,

3. die Leiter der Bezirksdirektionen für die Leiter der 
ihnen unterstellten Ämter und die Direktoren der 
Betriebsschulen der Bezirksdirektionen.

§ 12
' Struktur- und Stellenpläne

(1) Die Struktur- und Stellenpläne der Bezirks
direktionen, der zentralen Betriebsschulen und der dem 
Ministerium für Post- und Fernmeldewesen unterstell
ten Ämter werden vom Minister für Post- und Fern
meldewesen oder einem seiner Stellvertreter bestätigt.

(2) Die Stellenpläne der den Bezirksdirektionen 
unterstellten Ämter werden nach den vom Minister für 
Post- und Fernmeldewesen festgelegten Grundsätzen 
durch die Leiter der Bezirksdirektionen bestätigt.

(3) Die Struktur- und Stellenpläne der Betriebs
schulen der Bezirksdirektionen werden auf der Grund
lage der Grundsätze der Staatlichen Plankommission 
und des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen 
durch die Leiter der Bezirksdirektionen bestätigt.

§ 13
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Die Deutsche Post wird im Rechtsverkehr ver
treten :

1. vom Minister für Post- und Fernmeldewesen oder 
von einem seiner Stellvertreter;

2. in ihrem Aufgabenbereich von den Leitern der Ab
teilungen des Ministeriums für Post- und Fern
meldewesen, den Leitern der Bezirksdirektionen, 
der Ämter und der zentralen Betriebsschulen so
wie den Direktoren der Betriebsschulen der Be
zirksdirektionen.


